
1.1 

Satzung 
über die Bildung von Gemeindebezirken in der Mittelstadt St. Ingbert 1) 

 
 

§ 1 
 

Das Gebiet der Stadt St. Ingbert wird in 5 Gemeindebezirke eingeteilt. 
 
 

§ 2 
 
Gemeindebezirke sind 

1. das Gebiet der Stadt St. Ingbert in den Grenzen  
    vor dem 1. Januar 1974 (Stadtteil St. Ingbert - Mitte) , 

2. das Gebiet der Gemeinde Rohrbach in den Grenzen 
    vor dem 1. Januar 1974 (Stadtteil St. Ingbert - Rohrbach) , 

3. das Gebiet der Gemeinde Hassel in den Grenzen vor 
    dem 1. Januar 1974 (Stadtteil St. Ingbert - Hassel) , 

4. das Gebiet der Gemeinde Oberwürzbach in den Grenzen 
    vor dem 1. Januar 1974 (Stadtteil St. Ingbert - Oberwürzbach) , 

5. das Gebiet der Gemeinde Rentrisch in den Grenzen vor 
    dem 1. Januar 1974 (Stadtteil St. Ingbert - Rentrisch). 
 
 

§ 3 
 
Die Zahl der Mitglieder der Ortsräte der Gemeindebezirke beträgt 

1. für den Ortsrat des Gemeindebezirks St. Ingbert-Mitte: 15, 

2. für den Ortsrat des Gemeindebezirks St. Ingbert-Rohrbach: 13, 

3. für den Ortsrat des Gemeindebezirks St. Ingbert-Hassel: 11, 

4. für den Ortsrat des Gemeindebezirks St. Ingbert-Oberwürzbach: 11, 

5.  für den Ortsrat des Gemeindebezirks St. Ingbert-Rentrisch:   9. 
 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 2). 
 
 
__________________ 
1) gemäß Beschluss des Beauftragtengremiums der Stadt St. Ingbert vom 20. Februar 1974; 1. Änderung 
durch Beschluss des Stadtrates vom 2. März 1993, 2. Änderung durch Beschluss des Stadtrates vom 29. 
April 2008 
 
2) Ursprungssatzung in Kraft seit 5. April 1974, 1. Änderungssatzung in Kraft seit 3. Juli 1994, 2. Änderungs-
satzung in Kraft seit 3. Juli 2009 


